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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Günther Felbinger FW
vom 31.08.2010

Lehrergesundheit

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie viele Frühpensionierungen bei Lehrerinnen und
Lehrern gab es aufgrund von Dienstunfähigkeit im Jahr
2009?
a) Wie verteilen sich diese auf die verschiedenen

Schularten?
b) Wie viele reguläre Ruhestandsversetzungen gab es

dagegen bei Lehrerinnen und Lehrern aufgeteilt auf
die verschiedenen Schularten 2009?

2. Wie sind die entsprechenden Zahlen (siehe 1, 1a, 1b) seit
2000?

3. Wie ist die prozentuale Aufteilung bei den Frühpensio-
nierungen aufgrund von Dienstunfähigkeiten hinsichtlich
der verschiedenen Diagnosen
a) Burnout-Syndrom,
b) Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems,
c) Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems?

4. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer haben seit 2000 von
der Altersteilzeitregelung Gebrauch gemacht?
a) Welches Altersteilzeitmodell wurde dabei in welcher

prozentualen Aufteilung bevorzugt?
b) Wie ist die Aufteilung der verschiedenen Altersteil-

zeitmodelle auf die verschiedenen Schularten?

5. Da in Baden-Württemberg im kommenden Schuljahr ei-
ne bundesweit einzigartige Gesundheitskampagne für
den Lehrerberuf startet, frage ich die Staatsregierung, ist
an ein derartiges Gesundheitsprojekt künftig auch in
Bayern gedacht?

6. Welche weiteren Maßnahmen zur Lehrergesundheit gibt
es in Bayern bisher schon?

Antwort
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus
vom 20.10.2010

Zu 1. und 2.:
Im Rahmen des Verfahrens „Amtliche Schuldaten“ werden
jährlich zum Stichtag 1. Oktober an den allgemeinbildenden
Schulen bzw. zum Stichtag 20. Oktober an den beruflichen

29.11.2010

Schulen rückwirkend für den seit dem vorherigen Stichtag
verstrichenen Zeitraum Angaben zu den Zu- und Abgängen
von Lehrkräften erhoben. Aktuell kann deshalb bei den all-
gemeinbildenden Schulen auf die Zu- und Abgangsstatistik
für den Zeitraum 2. Oktober 2008 bis 1. Oktober 2009 bzw.
bei den beruflichen Schulen für den Zeitraum 21. Oktober
2008 bis 20. Oktober 2009 sowie auf vorangegangene Erhe-
bungszeiträume zurückgegriffen werden.

Den Tabellen in der Anlage 1 kann für die Jahre 2000/01 bis
2008/09 die Zahl der Eintritte voll- und teilzeitbeschäftigter
Lehrer in den Ruhestand in Aufgliederung nach Schulart und
Grund der Ruhestandsversetzung entnommen werden. Ins-
besondere werden neben den regulären Ruhestandsverset-
zungen nach Erreichen der Altersgrenze die Ruhestandsver-
setzungen auf Antrag nach Vollendung des 64. Lebensjahres
(bei Schwerbehinderten nach dem 60. Lebensjahr) sowie
Eintritte in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit vor Er-
reichen der Altersgrenze ausgewiesen. Im Zuge der Ein-
führung der Altersteilzeit im Jahr 1999 sank der Anteil der
Eintritte in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit an allen
Ruhestandsversetzungen von über 40 % in den Jahren
2000/01 und 2001/02 rapide auf 23,6 % im Schuljahr
2002/03 und pendelt seither um den Wert 20 %.

Zu 3.:
Dem Staatsministerium liegen hierzu keine detaillierten Zah-
len vor, da Krankheiten bei der Erhebung amtlicher Schulda-
ten aufgrund des Persönlichkeitsrechts und des Daten-
schutzes nicht erfasst werden. Die in der Öffentlichkeit erör-
terten Zahlen basieren nicht auf amtlichen Erhebungen. Eine
Beantwortung dieser Frage ist daher nicht möglich.

Zu 4.:
Auf Grundlage der verfügbaren Daten ist eine hinreichend
differenzierte Beantwortung der Fragestellung nur für die
staatlichen Lehrkräfte möglich. Die Zahl der Eintritte staatli-
cher Lehrkräfte in ein Modell der Altersteilzeit kann hierbei
für die Schuljahre 2004/05 bis 2009/10 vollständig bestimmt
werden. Für weiter zurückliegende Schuljahre stehen die
benötigten Datensätze von inzwischen aus dem Schuldienst
abgegangenen Lehrkräften aufgrund einer datenschutzrecht-
lichen Löschfrist von 5 Jahren nach Abgang der Lehrkraft
nur teilweise zur Verfügung. Für das laufende Schuljahr
2010/11 können die bis zum 30.09.2010 erfolgten Eintritte in
ein Altersteilzeitmodell ausgewertet werden.

Der ersten Tabelle in Anlage 2 ist für die einzelnen Schul-
jahre die Zahl der Eintritte in die Arbeitsphase des Blockmo-
dells bzw. in das Teilzeitmodell in Aufgliederung nach
Schularten zu entnehmen. Ergänzend wird in einer zweiten
Tabelle in entsprechender Aufgliederung die Zahl der Ein-
tritte in die Freistellungsphase des Blockmodells ausgewie-
sen. Im Verlauf des in die Auswertung einbezogenen Zeit-
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raums wechselten insgesamt 9 176 Lehrkräfte in Altersteil-
zeit, davon wählten 8.367 Lehrerinnen und Lehrer (91,2 %)
das Blockmodell und 809 (8,8 %) das Teilzeitmodell. Dabei
erhöhte sich der Anteil der Lehrkräfte, die sich für das Block-
modell entschieden, von 88,4 % im Schuljahr 2004/05 auf
92,7 % im Schuljahr 2009/10. Im betrachteten Zeitraum
01.08.2010 bis 30.09.2010 des Schuljahres 2010/11 liegt der
Anteil des Blockmodells sogar bei 94,7 %.

Zu 5.:
Die in Baden-Württemberg auf den Weg gebrachten Maß-
nahmen zur Lehrergesundheit beinhalten eine Reihe von In-
terventionsprojekten etwa zu: Stärkung der Beziehungskom-
petenz, Stimme des Lehrers, psychomentale Belastungen,
Coaching und Stressbewältigung sowie den Bereich Präven-
tion als Führungsaufgabe. Die hier genannten Aspekte sind
in Bayern bereits jetzt Inhalte von Maßnahmen zur Lehrer-
gesundheit (detailliert siehe Antwort zu Frage 6). Um den
Bereich Lehrergesundheit in Bayern kontinuierlich auszu-
bauen, steht das Staatsministerium laufend mit Vertretern
der Medizin und der Universitäten in Kontakt.

Zu 6.:
In drei Regierungsbezirken (Mittelfranken, Niederbayern,
Oberpfalz) richtete das Staatsministerium bereits im Schul-
jahr 2002/03 von Schulpsychologen koordinierte Modellpro-
jekte zur Lehrergesundheit ein. Ab dem Schuljahr 2007/08
wurden die Modellprojekte in ein flächendeckendes Angebot
überführt.
An den neun staatlichen Schulberatungsstellen stehen seit-
dem Schulpsychologinnen und Schulpsychologen als Beauf-
tragte für die Lehrergesundheit für Anfragen von betroffenen
oder interessierten Lehrkräften zur Verfügung. Der regel-
mäßige Austausch dieser Beauftragten im Rahmen von
Dienstbesprechungen unterstützt die Entwicklung von
präventiven Maßnahmen. Die Beauftragten für die Lehrerge-
sundheit stärken durch Fortbildungen, Kompetenztraining
(z. B. im Bereich der Gesprächsführung und des Diszipli-

narmanagements) und durch die Förderung des Selbstma-
nagements (z. B. im Bereich des Stress- und des Zeitmana-
gements) die eigenen Ressourcen der Lehrkräfte, um psy-
chosomatischen Erkrankungen vorzubeugen.

Weiter werden Supervision und kollegiale Fallberatung so-
wie die Zusammenarbeit von Lehrerinnen und Lehrern in
Teams gefördert und praktiziert. Dazu stehen neben ca. 80 an
der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung
Dillingen ausgebildeten Supervisoren insbesondere die ge-
nannten Beauftragten für Lehrergesundheit zur Verfügung
und können auf Anfrage an den Schulen eingesetzt werden.
Jedem der neun Beauftragten werden pro Woche 10 Schul-
stunden für seine Tätigkeit angerechnet.

Aufgrund der Bedeutung des sogenannten Schulklimas für
die psychische Lehrergesundheit werden Schulleitungen im
Rahmen von Fortbildungsveranstaltungen für das Thema
Lehrergesundheit und Burn-out-Syndrom sensibilisiert.

Die Zusammenarbeit zwischen schulischen Stellen und me-
dizinischen Einrichtungen kann zum Beispiel im Rahmen
von Pädagogischen Tagen an den Schulen gefördert werden.
Zur Multiplikation der Fortbildungsinhalte werden schulin-
terne Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt. Diese ver-
breitern das Problembewusstsein an den Schulen.

Die in diesem Bereich aufgebrachten Haushaltsmittel sind
Teil des für Fortbildungen zur Verfügung stehenden jährli-
chen Gesamtbudgets. Den neun Gesundheitsbeauftragten
stehen davon jeweils 5.000 €, insgesamt also 45.000 € zur
Verfügung. Weitere Mittel für die Förderung präventiver
Maßnahmen können aus dem Gesamtbudget für Fortbildun-
gen entnommen werden und sind nicht extra erfasst.

Die Umsetzung der vorhandenen Möglichkeiten im Rahmen
des Gesundheitsschutzes ist den Schulen eigenverantwort-
lich übertragen worden.
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